
ENERGIE.AUSWEIS fürWohngebäude
gemäß den $$ 16ff. Energieeinsparverordnung (ENEV) vom 1 8. November 2013

Gültig bis: 09.12.2029 Registriernummer NW-201 9-002998652

Gebäude

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche
dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der ENEV. die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen (Erläuterungen -- siehe Seite
5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehtungen (Seite 4).

[] Der En:ergieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstelltLI (Energiebedarfsausweis).

1?1 Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
LU(Energieverbrauchsauswels).

Die Datenerhebung für den Energieausweis erfolgte durch den lgl Eigenttlmer [IAusste ller

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises
Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht. einen [lbenchlägigen
Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen

Aussteller: S::)P lvIR ..l-l\LAVA
BRUNATA-METRONAGmbH
i.A Bemhard Mundry, Dipl.-Ing. Architekt. Energieberater
Max-Planck-Straße 2. 50354 Hürth

1 0. Dezember 201 9

Ausstellungsdatum Unterschrift des Ausstellers

Kennung 4676089 5203260 sik Auftrags-Nr.: EAP-7093-10

Gebäudetyp Mehrfamilienhaus

 
Adresse Stockberg l A, 42799 Leichlingen

Gebäudeteil Wohngebäude

Baujahr Gebäude 1995

Baujahr Wärmeerzeuger 1995

Anzahl Wohnungen 1 1

Gebäudenutzfjäche (AN) 824.28 lq nach $ 1 9 ENEV aus der Wohnfläche ermittelt

Wesentliche Energieträger für
Heizung und Warmwasser

Erdgas

Erneuerbare Energien

Art:

Verwendung:

Art der Lüftung/Kühlung [g[ FensteHilRung]] Lüftungsanlage mit WämterückgewinnungE] Anlage zur Kilhlung

[] Schachtlilftung [] Lüftungsanlage ahne Wärmerückgewinnung

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

[INeubauE]Modernisierung(Änderung/Erweiterung)[lSonstiges(freiwillig)

jgjvermietunu/Verkauf
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Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer NW-201 9-002998652 2

Energiebedarf
CO2-Emissionen kg/(m:a)
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/'
re eAnforden !mäß ENEV :ür Energiebedarf! verwendetes Verfahren

Primäreneraiebedarf
Ist-Wert kWh/(m:a) Anforderungswert kWh/(m:a)

Eneraetische Qualität der Gebäudehülle HT'
Ist-Wert W/(m:K) Anforderungswert W/(m'K)

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) [] eingehalten

Endenergiebedarf dieses Gebäudes
[Pnichtangabe in Immobilienanzeigen] d

Angaben zum EEwärmeG

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des
Wärme- und Kältebedarfs auf Grund des Erneuerbare
Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG)

An

Ersatzmaßnahmen

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
% Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des

Energiebedarfs unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbesondere wegen
standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine
Rückschlilsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen
Bedarfswerte der Skala sind spezifische Werte nach der ENEV pro
Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN), die im Allgemeinen größer ist als
die Wohnfläche des Gebäudes

Verschärfter Anforderungswert
Primärenergiebedarf:
Verschärfter Anforderungswert für die
energetische Qualität der Gebäudehülle

Ë
Hv'

kWh/(m:a)

W/(m:K)
B
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Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes Registriernummer NW-201 9-002998652 B
Energieverbrauch

ndenergieverbrauch dieses Gebäudes
107,3 kWh/(m'-a)

D GE F
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118,0 kWh/(m: a)
rimärenergieverbrauch dieses Gebäudes

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 107,3 kWh/(m' a)

Verbrauchserfassung Heizung und Warmwasser

Vergleichswerte Endenergie

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250 Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf Gebäude, in denen Wärme für Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt
wird. Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder
Nahwärme beheizten Gebäudes verglichen werden, ist
zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 %
geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren
Gebäuden mit Kesselheizung zu erwarten ist.7 '# EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische
Werte pro Quadratmeter GebäudenutzHäche (AN) nach der Energieeinsparverordnung, die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des
Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch einer Wohnung oder eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und
sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

Gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge. Warmwasser oder Kühlpauschale in kWh(s. letzte Seite des Energieausweises unter Zuschläge flor
Leerstand. Warmwasser. Kühlung).

"" :.'*l;-" ''; Energieträgern
Primär-

energie-
faktor

Energieverbrauch
[kwh]

Anteil
Warmwasser

[kwh]

Anteil Heizung
[kwh]

Klima-
faktor

01.01.2016 31.12.2018 Erdgas 1,10 180.437   180.437 1.20

01.01.2016 31.12.2018 Warmwasserzuschlag 1,10 49.457 49.457    
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Empfehlungen des Ausstellern Registriernummer NW-201 9-002998652 4

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung
Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind jgjmöglich [jnicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

Hinweis Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

Die Berechnung und Empfehlung erfolgt ohne Durchführung eines Vororttermins durch den Aussteller und
ausschließlich aufgrund der vom Kunden zur Verfügung gestellten Angaben zum Objekt und zum
Energieverbrauch. Daten zum Energiebedarf und der Gebäudesubstanz liegen dem Aussteller nicht vor und
wurden nicht geprüft. Für die Feststellung von Umfang und Wirtschaftlichkeit möglicher
Modernisierungsmaßnahmen empfehlen wir einen Vororttermin mit einem ortsansässigen Energieberater.

Nr.
Bau- & oder
Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung in
einzelnen Schritten

empfohlen

in l als
Zusammenhangl Einzel-

mit größerer l maß-
Modernisierung l nahme

(freiwillige Angaben)

geschätzte

Endenergie

l Heizungsanlage Aufgrund Ihrer Angaben
empfiehlt es sich, die Heizung
und Anlagenkomponenten zu
prüfen. Mögliche Maßnahmen
können sein: Dämmung der
zugänglichen Leitungenin
unbeheizten Räumen.
hydraulischer Abgleich,
moderne Pumpenregelung,
Einbau von neuen
Thermostatventilen. Austausch
des Heizkessels bzw.
Brenners.

M M
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Erläuterungen Registriernummer NW-201 9-002998652 B
gebäuden!!!ë!!ägbe (AN) - Seite l

@$$Hm;HB$HUUEHHEßËR:Elg:Zm$=.X':''
1000 ml: x etgagtl 2e0 m:eizte Wohnfläche ftlr ein Mehrfamilienhaus 1 000 m2. ergibt sich eine Gebäudenutzfläche von

EDd9DglgjgygrbHych -- Seite 3

EE!!DäBD9[gl9y9[btauch - Seite 3

Beispiel: Beträgt der Endenergieverbrauch filr ein gasbeheiztes Gebäude 1 00 kWh/(m'-a). ergibt sich ein
Pnmärenergieverbrauch von 100 kWh/(m:'a)x 1,1 = 110 kWh/(m:.a). ' '' ''' '' '"'

iihluna - Seite 3

In Fall längerer Leerstände st nach Energieeinsparverordnung hierfür ein pauschaler Zuschlag rechnerisch zu bestimmen

MgI I$M $1$WËBHWWËË"
Ob tmd nwieweit die genannten Zuschläge in die Erfassung eingegangen sind. ist der Tabelle .Verbrauchserfassung' zu

Klimafaktor - Seite 3

:s,='=HHIË@äË H ZRË R7i:u :üim :l BSU',
schlechteren Beurteiilse eines her Verbrauch in einem einzelnen harten Winter oder an einem kalten Standort nicht zu einer

Der Klimafaktor kann zwischen den verschiedenen Abrechnungszeiträumen - je nach Witterung - stark voneinander abweichen.

Veraleichswerte - Seite 3

21BH:I!$ EIU IUI$ 11ËHgÜIIFIJ:'Ë Ë
PBjgblgDggb9Q..!D..!!DDlobilienanzeiaen

Nach der Energieeinsparverordnung besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in $ 16a Absatz l genannten Angaben zu
machen. Die dafür erforderlichen, im Folgenden genannten Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen:

Baujahr des Gebäudes (s. Seite l)
Wesentl cher Energieträger Hlr die Heizung und Warmwasser (s. Seite l)
Art des Energieausweises (hier: Energieverbrauchsausweis, s. Seite l)
Endenergieverbrauch(s. Seite 3) ' '
Energieeffizienzklasse(s. Seite 3)


